
 

Antrag  

Fraktion DIE LINKE 

Alte Buchen schützen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Die Landesregierung verhängt für die landeseigenen Wälder sofort ein Einschlagsmorato-

rium für Rotbuchen (Fagus silvatica), die 80 Jahre oder älter sind. 
 
2. Die Landesregierung informiert die kommunalen und Privatwaldbesitzer über die schwie-

rige Erhaltungssituation bei der Rotbuche und wirbt für das Einschlagsmoratorium.  
 
 
Begründung: 

Die Erhaltungssituation der Rotbuche ist in ganz Deutschland schwierig. Laut dem Waldzustands-
bericht 2020 der Bundesregierung weisen 89 Prozent aller Buchen eine Verlichtung der Krone 
auf. Das sei der schlechteste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1984.  
 
Nach den trockenen Sommern der letzten Jahre sind vor allem an Altbuchen Vitalitätsschäden zu 
beobachten. Pilzbefall und Holzfäule-Erreger können schon in relativ kurzer Zeit zum Ausbre-
chen von Starkästen und ganzen Kronenteilen führen. Dennoch sind auch solche relativ stark 
geschädigten Buchen für die Waldverjüngung und für die Waldökologie insgesamt sehr wichtig. 
In ihrem Schatten können Pflanzen keimen und junge Buchen aufwachsen. Sie produzieren wei-
terhin Samen und schützen den Boden vor Erosion. An vielen Standorten kann ohne die älteren 
Buchen kein neuer Wald entstehen. 
 
Trotz des Erlasses der Landesregierung „Waldbauliche Behandlung von älteren Buchenbeständen 
im Hessischen Staatswald“ vom 02.10.2020, worin das Aussetzen des Holzeinschlags für ge-
schlossene Bestände, die älter als 100 Jahre sind, geregelt ist, kommt es immer wieder zu Fällung 
von Buchen dieser Altersklasse. Im Sinne einer nachhaltigen forstlichen Nutzung dürfen auch 
stark geschädigte Buchen nicht ohne Not gefällt werden. 
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